
Sperrige Gegenstände aus Ihrem Haushalt, die nicht in 
die Restmülltonne passen und die bei einem Umzug mit-
genommen würden, gehören zum Sperrmüll:
• Schränke und Regale
• Tische und Stühle
• Sofas
• Teppiche
• Kinderwagen
• Matratzen
• Fahrräder
• Sperriges Spielzeug

Nicht als Sperrmüll angenommen werden:
• Bauschutt, Heizkörper und sanitäre Einrichtungen wie Waschbecken,  
 Badewannen, Duschtassen und WC-Schüsseln
• Bauhölzer wie Dielenböden, Holzvertäfelungen, Wand- und Decken 
 verkleidungen, Laminat, Parkett
• Baustellen- und Renovierungsabfälle wie Fenster, Türen und Tapetenreste
• Kleinteile in Kartons, Säcken oder Ähnlichem
• Autoteile, Mofa, Motorroller
• Wert- und Schadstoffe, die über andere Systeme gesammelt werden
• Säcke bzw. Kartons mit Hausmüll, Papier/Pappe oder Gartenabfällen 
• Farbeimer
• Ölkanister

Ihr kommunaler Partner

Annahmebedingungen für 
Sperrmüll


